FAQ zu dem KI-Chatbot „AIS.chat“
Anmeldung:
Ist die Nutzung von AIS.chat verpflichtend?
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt den KI-Chatbot AIS.chat allen öffentlichen Schulen und Ersatzschulen kostenfrei zur Verfügung. Damit wird Schulen ein datenschutzkonformer, niedrigschwelliger und rechtssicherer Zugang zu generativer KI im Sinne eines kritisch-konstruktiven Umgangs mit digitalen Technologien eröffnet.
Die Nutzung von AIS.chat ist nicht verpflichtend. Gleichzeitig wird Schulleitungen aber ausdrücklich empfohlen, AIS.chat freizuschalten, um allen Lehrkräften sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern einen datenschutzkonformen Zugang zu KI-Anwendungen zu ermöglichen. Dies stärkt die Bildungsgerechtigkeit und professionelle Handlungssicherheit im Umgang mit KI.
Sofern Ihre Schule oder Ihr Schulträger Lizenzen einer anderen KI-Anwendung beschafft haben, können Sie diese selbstverständlich weiterhin verwenden. AIS.chat steht Ihrer Schule dennoch zur Verfügung. Der Schulträger kann die Nutzung von AIS.chat nicht verhindern.
 
Sind ein Schulkonferenz-Beschluss oder Einwilligungen erforderliche?
Für die Nutzung von AIS.chat ist kein Schulkonferenzbeschluss erforderlich. Dies ermöglicht eine flexible und zeitgemäße Integration in schulische Entwicklungsprozesse im Sinne einer eigenverantwortlichen Professionalisierung der Lehrkräfte.
Im Unterschied zur Einführung einer digitalen Lern- und Arbeitsplattform, auf deren Nutzung sich alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler verständigen, kann bei AIS.chat jede angemeldete Person selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang sie AIS.chat nutzen möchte.
In AIS.chat werden keine personenbezogenen Daten der Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler verarbeitet. Daher ist eine Einwilligung der Lehrkräfte oder der Erziehungsberechtigten nicht erforderlich.Dies unterstreicht die besondere Eignung von AIS.chat als datenschutzkonforme und verantwortungsbewusste Lösung für den schulischen Einsatz von KI in NRW.
 
Gibt es eine Altersbeschränkung?
AIS.chat steht allen öffentlichen Schulen und Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, auch Grund- und Förderschulen. Schülerinnen und Schüler nutzen AIS.chat nicht mit einem eigenen Account, sondern bekommen von ihren Lehrkräften zeitlich begrenzt ein Lernszenario (einen inhaltlich vordefinierten Chat) oder einen Dialogpartner per QR-Code zugewiesen. Die Nutzung der KI erfolgt damit unter Aufsicht der Lehrkräfte im schulischen Kontext, sodass eine Altersbeschränkung wie z.B. bei ChatGPT nicht erforderlich ist. Lehrkräfte kommen damit ihrer Aufsichtspflicht insofern nach, dass die Antwortmöglichkeiten der KI in den vordefinierten Lernszenarien oder von ihnen erstellten „Dialogpartnern“ so konfiguriert sind, dass ihre Schülerinnen und Schüler keine Antworten erhalten, die nicht zur Aufgabenstellung passen. Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler ihren Chatverlauf als Word-Dokument herunterladen und speichern, so dass der Promptingverlauf eingesehen und optimiert werden kann.
 
Wer erhält einen Zugang zu AIS.chat?
AIS.chat wurde speziell für Schulen entwickelt und steht nur für den Unterricht zur Verfügung. Als kostenfreies Angebot des Landes kann AIS.chat von allen Lehrkräften sowie pädagogischen und sozialpädagogischen Fachkräften, die gemäß § 58 SchulG im Landesdienst beschäftigt sind. Letztere sind in der Regel im Rahmen multiprofessioneller Teams an Schulen tätig. Schulverwaltungsassistenzen sind nicht gemäß § 58 SchulG im Landesdienst beschäftigt und nicht im unterrichtlichen Kontext tätig. Sie erhalten daher keinen Zugang.
Auch abgeordnete Lehrkräfte können einen Zugang zu AIS.chat über ihre Stammschule erhalten. Dazu zählen auch Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, Fachleitungen, Moderierende der Lehrerfortbildung, Medienberatende oder als pädagogische Mitarbeitende an die QUA-LiS, die Medienberatung NRW oder das Ministerium für Schule und Bildung abgeordnete Lehrkräfte.
Um Ersatzschulen in ihrer pädagogischen Arbeit den öffentlichen Schulen gleichzustellen, ist auch deren pädagogisches Personal berechtigt, AIS.chat zu nutzen.

Wo kann ich die „Identnummer“ erhalten?
Es gibt folgende Wege, um an die Lehrer-Ident-Nr. einzelner Lehrkräfte zu gelangen:
1. In den Vorgabedaten zur Statistik sind die Lehrer-Ident-Nr. enthalten.  Diese können von der Schule heruntergeladen werden.
2. In regelmäßigen Abständen gibt es eine Information zu den SchIPS-Auszügen (SchIPS ist das zentrale Schulinformations- und Planungssystem für die Schulaufsicht in NRW): Diese Standardschulmitteilung erhalten Schulleitungen dreimal im Schuljahr. Die enthaltene Personalliste umfasst alle Lehrkräfte, die zu dem entsprechenden Zeitpunkt der Schule zugeordnet sind – einschließlich der jeweiligen Identnummer. Darüber hinaus haben Schulleitungen die Möglichkeit, eine aktuelle Personalliste anzufordern. Dazu ist eine Anmeldung im kennwortgeschützten Bereich des Bildungsportals oder direkt unter http://www.schips.schule.nrw.de erforderlich: 
· Downloadseite der Schulmitteilungen 
· Mitteilung anfordern 
· Auswahl der entsprechenden Mitteilung (i. d. R.: „Modul Personalplanung: Vorgang Kleine Personalliste (nur Identnummer und Name)") 
· Anforderung abschicken.
3. Sollte die betroffene Lehrkraft noch nicht in den SchIPS-Listen vorhanden sein, weil die Daten noch nicht eingegeben worden sind, kann man sich an die entsprechende zuweisende Behörde (Schulamt, Bezirksregierung) wenden, die Zugriff auf diese Daten hat.
4. Die Lehrer-Ident-Nr. von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern können ggf. auch über die jeweiligen ZfsL in Erfahrung gebracht werden.
Als Ersatzschule des Landes NRW werden beim Import keine Lehrer-Identnummern benötigt. Beim Import sowie der manuellen Eingabe wird bei privaten Schulen automatisch eine ID aus der E-Mail-Adresse generiert.

Wie kann ich eine Kollegin oder Kollegen zum Administrator machen?  
Die Schulleitung kann die Administration an eine beliebige Person aus dem Kollegium delegieren. Die administrierende Person hat in der Benutzerverwaltung die gleichen Rechte wie die Schulleitung. Als Administrator loggen Sie sich auf https://nrw.ais.schule/login mit den Daten für Ihr personenbezogenes Benutzerkonto über die blaue Schaltfläche "Anmelden" ein. Der Prozess gleicht dem Login für Schulleitungen.
Können auch Schulverwaltungsassistenzen das Anlegen der Nutzerinnen und Nutzer und die Administration übernehmen? Nein, den Zugriff auf AIS.chat haben ausschließlich Personen, die gemäß § 58 SchulG im Landesdienst beschäftigt sind.

Rechtliche Hinweise:
Werden personenbezogene Daten verarbeitet? 
AIS.chat verarbeitet keine personenbezogenen Daten. Die in AIS.chat verfügbaren Sprachmodelle werden nicht durch eigene Eingaben trainiert. Lediglich die Chatverläufe werden lokal auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert. Dank der pseudonymisierten Anmeldung über VIDIS kann der einzelne Nutzer nicht nachverfolgt werden. Gespeicherte Chatverläufe werden verschlüsselt abgelegt und sind nur von der oder dem Nutzenden selbst einsehbar und können manuell gelöscht werden. Auch Beschäftigte der jeweiligen Schulaufsichtsbehörden können Chatverläufe nicht einsehen. Gespeicherte Chatverläufe werden durch die Löschung eines Zugangs endgültig entfernt. Dennoch sollten Nutzende von KI dafür sensibilisiert werden, keine personenbezogenen Daten in die Chatverläufe einzugeben.


Kann ich AIS.chat für die Schulverwaltung nutzen?
AIS.chat ist mit seinen Funktionen und über den Systemprompt konfigurierten Einstellungen ein für den unterrichtlichen Einsatz optimierter KI-Chatbot. Davon unberücksichtigt können Schulleitungen und Lehrkräfte AIS.chat auch bei organisatorischen Aufgaben nutzen, z. B. bei der Unterrichtsvorbereitung oder der Erstellung von Unterrichtsmaterial, Konzepten, Übersichten, Einladungen oder Zusammenfassungen von Texten. 
AIS.chat ist jedoch nicht für Schulverwaltungsaufgaben konzipiert. Das betrifft sowohl die Funktionen (Assistent, Dialogpartner, Lernszenarien) in AIS.chat als auch das gemäß Datenschutz-Folgeabschätzung eingestufte geringe Risiko für den unterrichtlichen Einsatz, da in AIS.chat keine Einschätzungen zu Leistungen der Schülerinnen und Schüler vorgenommen oder Leistungsdaten verarbeitet werden. 
Für die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten im Rahmen der Schulverwaltung, wie z. B. Kontaktdaten oder Leistungsbewertungen, ist AIS.chat daher nicht geeignet.

Welche Dateien (Texte, Unterrichtsmaterial...) kann ich in AIS.chat hochladen? 
Da die hochgeladenen Dateien in AIS.chat weder zum weiteren Training der Large Language Models, also zu deren Verbesserung und Weiterentwicklung genutzt werden, noch dauerhaft gespeichert werden, ist eine Verletzung des Urheberrechts nicht gegeben.
Das Hochladen von Inhalten in einer KI stellt eine Vervielfältigungshandlung dar. Diese ist von der Schrankenregelung des § 60a UrhG sowie der Regelung im Gesamtvertrag zu Vervielfältigungen an Schulen gedeckt. Lizenz- und gemeinfreie Texte können ohnehin unter Beachtung der entsprechenden Bedingungen hochgeladen werden.
Die erstellten Lernszenarien, Dialogpartner und Assistenten können innerhalb der Schule und darüber hinaus per Link geteilt werden.   

Wer ist verantwortlich für die kompetente Nutzung von AIS.chat? 
Im Kontext der KI-Verordnung der Europäischen Union (auch EU AI Act) ist vorgesehen, dass jede Einrichtung, die ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, sicherstellen soll, dass ihr Personal und andere Personen, die dieses System in ihrem Auftrag nutzen, über ausreichende KI-Kompetenzen verfügen. Dabei sind die technischen Vorkenntnisse und Erfahrungen, die Ausbildung und Schulung dieser Personen sowie der Kontext, in dem die KI eingesetzt werden soll, zu berücksichtigen.
[bookmark: _Hlk229739029]Mit dem Selbstlernkurs „Künstliche Intelligenz im Schulalltag: Der EU AI Act und praxisnahe Handlungsempfehlungen“ unterstützt das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Schulleitungen bei der Erfüllung dieser Schulungsverpflichtung. Vor der Freischaltung des Nutzer-Accounts, muss die Durchführung des Kurses von jedem Nutzer bestätigt werden.      
Der Selbstlernkurs wird als asynchroner LMS-Kurs angeboten. Der Kurs ist frei zugänglich. Er kann aber auch als mbz-Datei (Moodle-Kurs) heruntergeladen werden. Integriert in der eigenen LOGINEO NRW LMS-Umgebung bietet er Schulleitungen die Möglichkeit nachzuhalten, ob der Kurs absolviert wurde.
Die Kursinhalte sind:
· Begriffsklärung Künstliche Intelligenz und deren Anwendungen in der Schule
· Verständnis des EU AI Acts und seiner Auswirkungen auf den Bildungsbereich
· Vermittlung von praxisnahen Handlungsempfehlungen für den Einsatz von KI in Schulen
· Vorstellung von datenschutzfreundlichen lokalen Chatbots wie GPT4All
Jedes Modul schließt mit einem Selbsttest ab. Das Absolvieren des Kurses dauert je nach Vorkenntnissen rund 60 Minuten.

Tokenvolumen: 
Das Tokenvolumen in AIS.chat stellt das Budget dar, das allen Nutzenden monatlich für die Arbeit mit AIS.chat zur Verfügung steht, unabhängig von der Schulform. Jeder Chat verbraucht eine bestimmte Menge an Tokenvolumen. Dieser Verbrauch hängt vom gewählten Sprachmodell und der Länge des Chats ab. Nutzende sehen anhand der Balkenanzeige in der linken Sidebar, wie viel von ihrem Budget aktuell noch übrig ist. Das Tokenvolumen wird monatlich aufgefüllt. Sollte das Tokenvolumen aufgebraucht sein, ist die Nutzung von AIS.Chat nicht mehr möglich. Generell verbrauchen die kleineren Modelle wie z.B. Llama-3.1-8B und GPT-5-nano weniger Rechenressourcen und sind deshalb in der Regel auch weniger kostenintesiv.

Weiterentwicklung von AIS.chat
Momentan können in AIS.chat noch keine Videos erstellt werden. Die Bildgenerierung hingegen steht inzwischen zur Verfügung.
Weitere geplante Funktionen werden sukzessive umgesetzt, bspw.:
· Sprachein- und -ausgabe,
· Anbindung einer Websuche,
· direkte Einsicht in die Chatverläufe der Schülerinnen und Schüler. 
Weitere Informationen zu den Funktionen und Weiterentwicklungen von AIS.chat finden Sie unter https://ais-chat.schule/faq/.


